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e Sonnabend den 22. Auguſt.
in Vekanntmachungen.

MNa-

ener Auf höhere Veranlaſſung bringe ich den Ortsbehörden des Kreiſes die Beachtung der über die Klaſſenſteuer Er
de hebung ergangenen Beſtimmungen, namentlich der MiniſterialJnſtruction vom 19. Juni 1851 Extrablatt zu Nr. 29
das des Regierungs Amtsblatts de 1851 hierdurch mit dem Bemerken in Erinnerung daß fortan nur diejenigen zuläſſigen
ruß KlaſſenſteuerReſtitutions Anträge berückſichtigt werden können, welche ſpäteſtens Mitte Mai für das vorhergehende Rech-
e er nungsjahr bei mir angebracht werden.
am, Merſeburg, den 19. Auguſt 1863. Der Königliche Landrath. J. A. Ritter, Kreis Seer.
der Jn Gemäßheit des F. 64 der Verordnung vom 3. Januar 1849 über Einführung des mündlichen und öffentlichen
hert Verfahrens mit Geſchworenen in Unterſuchungsſachen fordere ich ſämmtliche Ortsbehörden des Kreiſes auf, für jeden Ort
or ein Verzeichniß der zu Geſchworenen geeigneten Perſonen nach dem unten folgenden Schema alphabetiſch anzufertigen und

mir bis zum

ine 2. September e.der bei Vermeidung der Abholung durch expreſſe Boten auf Koſten der Säumigen zu überreichen. Aus meiner KreisblattsVer
llig ordnung vom 6. Auguſt 1852 Kreisblatt Seite 297 geht hervor, welche Perſonen in die Liſte aufzunehmen und
er welche wegzulaſſen ſind. Diejenigen, welche leidend und deshalb nicht zum Geſchwornendienſt geeignet ſind, müſſen beſon-
der ders bezeichnet werden.
ht, Merſeburg den 20. Auguſt 1863. Der Königliche Landrath. J. A.: Ritter, Kreis Seer.

Lau- Zahlt jährlich Be en Hat bereits
et Wohnort. fende Zu und Vorname. Stand. Alter. gſaſſen- Grund Gewerbe kommen Geſhwema So nn—-

rei Rr. ſteuer. ſteuer. ſteuer- von fungirt. 3 422

ra Einquartirung. Den hieſigen Hausbeſitzern machen e Ein Capital von 4000 Thlr. iſt auf ländliche
wir hierdurch bekannt, daß am 22. d. M. zwei Bataillone Grundſtücke am 1. Decbr. d. J. auszuleihen und das
des Magdeburgiſchen Füſilier Regiments Nr. 36 hier ein Nähere in der Exped. d. Bl. zu erfahren.
rücken und auf 1 Tag Quartier mit Verpflegung erhalten. Auf der Grube Wilhelmine am Dreierhauſe bei Ammen-

nd Es werden dabei ſämmtliche Häuſer mit Ausnahme derjenigen, dorf kann jetzt jedes Quantum knörpliche, ſowie klare Form-
zu welche im Monat Mai d. J. den Landwehr Mannſchaften kohle von vorzüglicher Heizkraft geliefert werden und empfehlen
nd während der Uebung derſelben Quartier gewährt haben, be wir ſolche zu 3 und 2 Sgr. p. Tonne.

quartirt. Kühling S Menſiner.Merſeburg, den 19. Auguſt 1863. Neue Vollheringe und gut gehaltene alte Vollheringe in
en Der Magiſtrat. Tr onnen, Schocken und Einzelnen empfiehlt
ter Haus Verkaufs Anzeige. We der verw. Frau L. A. Weddy.öri ieſi vBeeſchaftsGeräthſchaften, ſoll ehemöglichſt aus freier Hand ver- empfieh e v.

kauft und übergeben werden. Alles Nähere hierüber bei dem Aetz Natron zum Seifekochen das Pfund 3 Sgr., für
n Kreis Auect. Comm. Rindfleiſch in Merſeburg. 1 Thlr. 10 Pfd., empfierhnhktt L. A. Weddy.

e h. ne Echten blauen Cyper- Viträol zum Kälken destet Eine Kuh mit dem Kalbe ſteht zum Verkauf Weizens empfiehlt Ferdinand Scharre.

iel in Trebnitz bei A. Sander. c rneeerrerrrreereeeeeeee- Zur Eröffnung der Jagd empfehle mein rühmlichſt be-
s Ein ſtarkes Zugpferd ſteht zu verkaufen in der kanntes feinſtes Jagdpulver, ſowie mein in allen Num-
er Unteraltenburg Nr. 715. mern reich aſſortirtes Lager von Schrooten, auch Zünd-

er r hbütchen, ein w. e rKlinge Gotthardtsſtraße.aſt Hammel Auction. ehe de See neZur jetzigen Jagd Saiſon empfehle ich mein reichhaltiges
Montag den 24. Auguſt, Nachmittags 3 Uhr, beabſichne des Meiſtgebots eirea 100 Stück Maſi- ager von Jagdtaſchen, Schrootbeuteln, Pulver-n tige ich im Wege de g hörnern, Jagdflaſchen, Gewehrriemen, Hunde-hammel, feine Waare, in kleinen Partien zu verſteigern.
Refleckanten belieben ſich hierzu einzufinden bei

Wilhelm Starke,
Oeconom in Weißenfels, Langendorfer Gaſſe.

Weißenfels den 17. Auguſt 1863.

ar auf ſichere Hypothek und guten Zinsfuß ge
ſucht.

den in der Exped. entgegengenommen.
er Anerbieten unter A. B. 1 wer-

d. Bl.

peitſchen, Hundeleinen, Zündhütchenaufſetzernund dergl. mehr. Julius Hammer am e
Auch ſteht daſelbſt eine noch gut gehaltene Hobelbank

mittlerer Größe nebſt Handwerkszeug zu verkaufen.
Julius Hammer.

Es wird zum 1. October eine anſtändige Wohnung von
zwei Stuben, Kammer, Küche u. ſ. w. geſucht. 9anpt ächlich
bei ordentlichen Leuten. Adr. abzugeben in der Exped. d. Bl.
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Guano- Depöt der Peruanischen Regierung
m MDeutschlanel.

Wir zeigen hierdurch an, dass unsere Guano- Preise unverändert sind, wie folgt:
Mark Banco 1I60.

60,000 Pfd. und darüber,
pr. 2000 Pfd. Brutto Hamb. Gewicht oder 20 Zoll -Zentner, bei Abnahme von

Mark Banco 174. pr. 2000 Pfd. Brutto Hamb. Gewicht oder 20 Zoll Zentner bei Abnahme von
2000 Pfd. bis 60,000 Pfd.,

in Säcken, zahlbar pr. comptant, ohne Vergütung von Tara, Gutgewicht, Abschlag
oder Decort.

Hamburg Au gust 1363.
Rouleaux und Tapeten Lager.

Tapeten in größter Auswahl und neueſten Muſtern von
2 Sgr. bis 15 Sgr.

Reſter und einige zurückgeſetzte Tapeten zum Einkaufspreis.
Rouleaux in den neueſten und eleganten Deſſins von
12 Sgr. an empfiehlt A. Wieſe.
Ricinusöl- omacdle, ärztlich geprüft und empfohlen.

Bekannt in ihren vorzüglichen Wirkungen zur Stärkung
der Haarwurzeln, das Ausfallen der Haare ſofort zu ver
hindern und da, wo es irgend möglich iſt, Haare zu er
zeugen. Jn Töpfchen à 5 Sgr. bei

Guſtav Lots.
Dem mehrſeitigen Wunſche nachzukommen, erlaube ich

mir den geehrten Damen hieſiger Stadt anzuzeigen, daß der
Unterricht in Papier- und Lederblumen, wie auch in Wachs
und Kreppfrüchten mit dem erſten September beginnt. Wei-
tere Anmeldungen dafür wird Herr Exius, Papierhandlung,
die Güte haben entgegen zu nehmen, woſelbſt auch einige ge-
fertigte Gegenſtände zur Anſicht ſtehen.

J. Wagner.
Auch in dieſem Jahre beabſichtige ich in der Stadt Mer-

ſeburg Tanzunterricht in einem Curſus zu ertheilen und da-
mit Anfangs künftigen Monats zu beginnen. Jndem ich zu
zahlreicher Theilnahme daran ergebenſt einlade, bemerke ich
zugleich, daß Anmeldungen wie gewöhnlich von der Frau
Moss Breiteſtraße Nr. 464 entgegengenommen werden.

Halle, den 18. Auguſt 1863.
W. Roceo, Univerſitäts-Tanzlehrer.

Funkenburg.
Sonnabend den 22. d. M. großes

Extra VIilitafre Concert.
ausgeführt vom ganzen Muſikchor des Magdeb. Füſ. Reg.
Nr. 36 unter perſönlicher Leitung ſeines Directors H. F.
Fiedler. Bei ungünſtiger Witterung im Saale.

Entrée à Perſon 2 Sgr. Anfang 6 Uhr.
n *=DDSTBadck Laeuchistätcit.

Brunnen -Feſt am Sonntag den 23. d. M.
Lauchſtädt den 19. Auguſt 1863.

Königl. Bade-Direetion.

Feldſchlöſzchen.
Sonntag den 23. Auguſt volle Muſik und Entenverloo-
ſung. Die Verlooſung beginnt um 5 Uhr, das Loos 2
Sgr., wozu ergebenſt einladet F. Bleier.

Noch 12 junge Mädchen finden
fortdauernde Beſchäftigung bei

C. Francke am Markt.
Ein ordentliches mit guten Atteſten verſehenes Mädchen

wird zum 1. September geſucht Roßmarkt 373 2 Treppen.
Zuum ſofortigen Antritt wird eine tüchtige Wirthſchafterin,

mit guten Zeugniſſen verſehen, auf einem ſchon größeren Gute
geſucht.

Zu erfragen bei. A. Wieſe in Merſeburg.
Ein Penſionair findet liebevolle Aufnahme. Wo iſt zu

erfragen in der Papierhandlung des Herrn Exius.

Bekanntmachung.Es iſt eine Wiener Kutze, weiße Farbe, mit bunter
Kante den. 25 Auguſt früh 6 Uhr, auf der Chauſſee vonTollwitz nach Oetzſch verloren gegangen der ehrliche Finder

wi dieſelbe gegen 2 Thlr. Belohnung abzugeben
Münch in Großgoddulg, in der ſogenann-

J. D. Mutzenbecher Söhne.
Bekanntmachung.

Jn der Nacht vom 5. bis 6. Aug. iſt mir ein Pferd,
ſchwarzbrauner Wallach, mit Geſchirr, entlaufen ich bitte des
halb, wenn daſſelbe irgendwo angehalten worden iſt, mir ſo
fort Anzeige davon zu machen.

Herzberg, den 18. Auguſt 1863.

in hieſiger Stadt r ſtehen gelaſſen wor-
Sollte Jeman

Chriſtian Schenk jun.
Anfrage! Was für ein Unterſchied iſt zwiſchen einer

Schützen Compagnie und einem Schuhmacher.
Antwort. Die Schützen-Compagnie zieht jährlich

einige Male aus und ein Schuhmacher täglich unzählige Male.
B. Wenn Pechdraht vorhanden iſt.

Entgegnung.
Der in den Nummern 58 und 59 dieſes Blattes befind-

liche Bericht über die Schwurgerichts Sitzung zu Naumburg
vom 16. und 17. v. M. enthält eine durchaus unvollſtändige
und wahrheitswidrige Darſtellung des Sachverhältniſſes.

Man ſieht auf den erſten Blick, daß es dem Referenten
viel weniger auf eine genaue und objective Darſtellung des
Ergebniſſes der mündlichen Verhandlung angekommen iſt, der
er vielleicht gar nicht beigewohnt hat, als auf ein bloſes Ab
ſchreiben der ſchriftlichen Anklage, und der bei den Unterſu-
chungsacten befindlichen Protocolle.

Entweder hat aber der Referent auch dieſe leichte Arbeit
nicht verſtanden und ich will dies zu ſeiner Ehre anneh-
men oder er hat ſich durch willkührliches Verſchweigen,
Entſtellen wahrer und Hinzufügen falſcher Thatſachen einer
wiſſentlichen Fälſchung der Wahrheit ſchuldig gemacht. Da-
her die nachfolgende Berichtigung, wobei ich mich indeß nur
an die wichtigeren Momente halten werde.

Was zunächſt die Anklage betrifft, ſo verſchweigt Re
ferent, daß bei dem am Abend vor dem Brande durch den
Markthelfer Strahl erfolgten Verpacken der Flaſchen Stroh
gebraucht worden war, und daß Strahl bei dieſer Arbeit und
auch ſpäter mit einem unverwahrten Lichte handirt hatte.

Hierauf bezog ſich meine Aeußerung äm nächſten Morgen,
daß Strahl möglicherweiſe mit dem Lichte einem brennbaren
Gegenſtande zu nahe gekommen ſei.

Referent verſchweigt, daß nach der Anklage Merfert und
ich verſucht hätten, den Markthelfer Strahl zur Abgabe eines
wahrheitswidrigen Zeugniſſes zu verleiten, was uns freilich
nicht nachgewieſen werden konnte.

Referent verſchweigt das mir von der Anklage unkerge-
legte Motiv zur Brandſtiftung, daß ich nämlich der geheime
Compagnon von Merfert ſein ſollte, und durch falſche Buch-
führung dieſes Verhältniß zu verdecken geſucht habe.

Jn Betreff des Spiels endlich ſoll ich nach Angabe des
Referenten Einfätze gemacht haben, welche zu meinem Vermö-
gen in keinem Verhältniſſe ſtehen, während ich ſögar nach derAnklage nie höher als mit 2 bis 5 Sgr. pointirt de ſolne

Bei meiner Vernehmung über die einzelnen Verdachts
momente habe ich nicht blos behauptet, ich hätte am Abe
vor dem Brande die Commandite zu gleige Zeit mit Strahl
verlaſſen, ſondern vielmehr ich wäre einige Minuten vor
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Strahl und Merferr herausgegangen, an das angrenzende
Büffet des Reſtaurateur Lutze getreten und hätte hier ein Glas
Bier getrunken, während Merfert mit Strahl die Commandite
geſchloſſen hätte.
FTJrch habe ferner behauptet daß der Kellerraum der beſte
und überhaupt der allein geeignete Ort zur Aufbewahrung
des Solaröls und Spiritusfaſſes geweſen ſei.

Daß das Spiritusfaß defect geweſen ſei, habe ich nicht
beſtritten aber behauptet, daß ich es vor dem Transport zu
Merfert habe repariren laſſen.

Die Beweisaufnahme beſtätigte überall meine Behaup-
tungen und Angaben.

„Wenn Referent angiebt, die Sachverſtändigen und Zeu-
gen hätten meiſtens ihre früheren Ausſagen, wie ſie der An
klage zu Grunde gelegt waren, wiederholt, ſo war dies im
Allgemeinen bei den Sachverſtändigen allerdings richtig, bei
den Zeugen aber war gerade das Gegentheil der Fall.

Die Sachverſtändigen Apotheker Hahn und Kolberg muß-
ten aber und das war ein novum als ſehr wohl mög-
lich zugeben, daß das Feuer nach der Ausdehnung und dem
Umfang, welchen es bei ſeiner Entdeckung nach 12 Uhr ge-
habt, nicht ſchon vor 9 Uhr, ſondern ſpäter vielleicht erſt
nach 11 Uhr entſtanden ſei. Apotheker Hahn gab an, daß,
als er vernommen, es brenne wieder in der Burgſtraße, wo
erſt 2 Monate früher ein bedeutender Brand bei mir und
wie er ſich nachher verbeſſerte bei der Wittwe Feldrapp
ſtattgefunden, ſo habe in ihm die unumſtößliche Ueberzeugung
feſtgeſtanden daß dieſes Feuer abſichtlich angelegt worden.

Er wäre an die Stelle des Brandes geeilt und da er die
Thür der Merfertſchen Commandite noch verſchloſſen vorge-
funden habe, ſo wäre er an das auf der Straße ſtehende
Publikum mit den Worten herangetreten „Leute, wir müſſen
ſchnell die Thüren zu erbrechen und an den Heerd des Feuers
zu gelangen ſuchen, denn das Feuer iſt angelegt.“ Auf ſeine
Aufforderung wären nunmehr auch ſofort die Thüren erbrochen
worden und mehrere Perſonen in die Commandite einge-
drungen.

Mir war jetzt klar, warum das ganze Merfeburger Pub-
likum ſagte, das Feuer wäre angelegt; denn es war von
vorn herein vom Vorurtheil eingenommen.

r der zuerſt Eindringenden war der Ziegeldeckermeiſter
Franke.

Er gab an, daß in der Dunkelheit ihm Jemand ein mit
Waſſer gefülltes Brühfaß entriſſen, das Waſſer aber nicht in
das Feuer, ſondern daneben geſchüttet habe; er habe hierauf
dieſen Jemand ſofort beim Kragen gepackt, ihn feſtgehalten
und nach Licht gerufen, und ſiehe da, als man Licht gebracht,
da habe er den ihm wohlbekannten Kaufmann Merfert am
Kragen gehalten.

Merfert ſagte dem Franke wiederholt ins Geſicht, er habe
einen Meineid geſchworen als er Merfert bereits einige
Tage in Unterſuchungshaft geſeſſen, habe Franke über ſeiner
Zelle das Dach ausgebeſſert, und dabei habe Franke zu meh
reren Perſonen, die Merfert namhaft machte, geäußert: „Da
drinnen ſitzt ein verfluchter Schweinehund, der ſoll nicht wie
der herauskommen.“

Eine Beſchwerde hierüber beim Unterſuchungsrichter, Ge-
richtsrath Oelzen, habe keinen Erfolg gehabt.

Es ſtellte ſich nun auch durch das Zeugniß des Zimmer-
manns Lobitzſch bis zur Evidenz heraus, daß Lobitzſch es ge
weſen war, welcher dem Franke das Waſſerfaß abgenommen
und ins Feuer nicht daneben geſchüttet hatte von ei-
nem Feſthalten am Kragen 2c. wußte Lobitzſch nichts.

Dem Referenten iſt dieſes ſo ungemein wichtige Moment
gänzlich entgangen; und er erwähnt nur, daß der Kaufmann
Otto zu der Zeit, wo der obige Vorfall in der Commandite
ſich ereignete, den in der Altenburg wohnenden Merfert erſt
aus dem Bette holte. Bei der Füllung des Spiritusfaſſes
war ich, wie mein früherer Markthelfer Becker und mein Lehr-
ling Schmidt bekundeten, gar nicht zugegen geweſen nach
dem Zeugniß dieſer beiden war das Faß äußerlich in ganz
gutem Zuſtande geweſen und erſt nach der Füllung hatte es
angefangen zu laufen. Sie bekundeten weiter, daß ich hierauf
dazu gekommen ſei, die ordnungsmäßige Reparatur des Faſſes
angeordnet habe und daſſelbe nunmehr am hellen Tage habe
zu Merfert ſchaffen laſſen.

Ohne mein Wiſſen hatte der Markthelfer das Faß über
die Straße gekollert, und ſo wars gekommen daß das Faß
bei Merfert wieder bedeutender gelaufen hatte. 9

Es war nun abermals umſtändlich reparirt hierauf in
den Keller gen um ihm Luft zu e angeſteckt
worden, wie der Maxkthelfer Becker und der Kaufmann Fr.
Tölle aus Halle bekundeten.

Nach dem Zeugniß des Commis Reeſe aus Berlin, der

am 16. und 17. October v. J. ſich zu einer Reiſe nach Deſſau
Urlaub erbeten hatte, um einer Hochzeit beizuwohnen, hatte
Merfert ſchon früher einmal ein Oxhoftfaß Spiritus für ſeine
Commandite von mir gekauft am 16. October v. J. war
nur noch wenig Spiritus vorräthig geweſen und Reeſe hatte
ſich ſchon ſeit einigen Tagen dadurch helfen müſſen, daß er
Spiritus in kleinen Quantitäten von dem benachbarten Kauf
mann Otto hatte holen laſſen. Reeſe meinte daher, daß alſo
Merfert den am Tage vor dem Brande von mir gekauften
Spiritus ſehr nöthig gebraucht habe, was auch der Otto'ſche
Commis Müller beſtätigte.

Durch das Zeugniß des Commis Reeſe wurde ferner
feſtgeſtellt, daß Merfert die baaren Beſtände allabendlich aus
der Commandite mit nach Hauſe genommen hatte.

Da Merfert an jenem Abend zunächſt nicht nach der
Altenburg, ſondern zuſammen mit mir nach dem Markte zu
ging, ſo war nichts natürlicher, als daß er die zum großen
Theil aus kleinem Gelde beſtehende Ladenkaſſe nicht mit ſich
herumtrug, ſondern einſtweilen auf meinem Comtoir abſetzte.

Die Lebenspolice über 2000 Thlr. aber, die übrigens gar
kein werthvolles Papier war, ſondern ruhig hätte verbrennen
können, hatte ſich mit den übrigen Papieren nicht in der Com
mandite, ſondern in der Wohnung Merferts in der Altenburg
befunden, und war nicht an dem Tage vor dem Brande, ſon
dern viel früher bei mir deponirt worden.

Gegen die Glaubwürdigkeit des Zeugen Strahl wurde
von mir ſowohl als Merfert Proteſt eingelegt, indem wir gel
tend machten, der Unterſuchungsrichter, Kreisgerichtsrath Oel-
zen, der von unſerer Schuld von vornherein überzeugt geweſen
ſei, habe gerade dieſen Zeugen beſonders ſtark beeinflußt.

Strahl hatte nämlich bei ſeiner erſten unmittelbar nach
dem Feuer erfolgten Vernehmung vor dem Polizei-Commiſſar
Lindenſtein ausgeſagt, daß ich einige Minuten vor ihm und
Merfert aus der Commandite in das Lutzeſche Büffet getreten
ſei, hier ein Glas Bier getrunken und den Schluß des Ge-
ſchäftes abgewartet hätte; er und Merfert hätten alsdann ge
meinſchaftlich den Schluß des Geſchäftes beſorgt.

Dieſe Ausſage hatte Strahl vor dem Unterſuchungsrich
ter wiederholt und war ſofort vereidigt worden.
Später indeß verlangte der Unterſuchungsrichter, Strahl
ſolle dieſe Ausſage, weil ſie falſch ſei, widerrufen, doch
Strahl hielt 4 bis 5 Verhöre ſtandhaft aus und nur ſeinen
Bekannten z. B. dem Martkthelfer Becker und dem Dienſt
mädchen Zwarg gegenüber, die dies als Zeugen beſchworen,
beklagte er ſich häufig weinend über die Behandlungsweiſe
des Unterſuchungsrichters, der ihn malträtire, mit Zuchthaus
bedrohe und überhaupt bis aufs Aeußerſte quäle, um ihn
dahin zu bringen auszuſagen er ſei Stunde vor mir

und Merfert aus der Commandite gegangen.
Regiſtrirt hatte der Unterſuchungsrichter immer, daß Strahl

ein confuſer, unglaubwürdiger Menſch ſei.
Endlich hatte Strahl aber ſeine Ausſage in der ange

gebenen Weiſe wirklich abgeändert und war nunmehr ganz
vergnügt vom Gericht gekommen und hatte dem Zeugen Becker
geſagt, jetzt habe er da oben ſo ausgeſagt, wie ſie es haben
wollten, um nur endlich Ruhe zu bekommen, und als ihn
Becker darauf aufmerkſam machte, daß auf ſeine unwahre Aus
ſage möglicher Weiſe viel ankomme, hatte er erwidert, daß
ihm jetzt Alles egal ſei, da oben ſei er ganz verrückt gemacht
worden.

Der Unterſuchungsrichter hatte dem Strahl die letzte Aus
ſage auf ſeinen, nach der erſten Vernehmung geleiſteten Zeu-
geneid nehmen laſſen, wo er das gerade Gegentheil beſchwo-
ren hatte, und im Protocoll regiſtrirt, daß ihm Strahl nun-
mehr nicht mehr confus und ganz glaubhaft erſchienen ſei.

Die Zeugen, unverehel. Stephan Tiſchlermeiſter Drey
kluft und der Schneidergeſell Wehnert, ſollten die letzte Aus
ſage Strahls unterſtützen und bekunden, daß beim Schluß
des Geſchäfts ich an dem Büffet geſtanden, Strahl aber ſchon

Stunde früher das Haus verlaſſen hatte, alſo ich mit
Merfert altein geweſen war.

Wie ſich aber herausſtellte, wußten die Zeugen hiervon
gar nichts; ſie hatten den Strahl damals zwar nicht geſehen,
ſie hätten ihn aber auch nicht ſehen können, wenn ſie nicht
die Fertigkeiten beſaßen, durch Thüren und Mauern zu blicken
Darnach, ob ſie die Anweſenheit des Strahl bemerken müſ-
ſen, oder wenigſtens bemerken können, waren die Zeugen,
wie es ſchien, in der Vorunterſuchung gar nicht gefragt worden.

Jn ähnlicher Weiſe wurde ein anderer Belaſtungszeuge,
der Schneidergeſell Wehnert, zum Entlaſtungszeugen, indem
er bekundete, er habe einige Minuten vor 10 Uhr vor der
Lutzeſchen Hausthür geſtanden, als Strahl dieſelbe von der
Straße aus paſſirt habe und in die Commandite gegangen
ſet; nach 10 Uhr ſei Zeuge durch die Hausflur gegangen
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und die Treppe hinaufgeſtiegen, und als er auf der zweiten
Treppe geweſen habe er Strahls Stimme wieder auf der
Hausflur gehört.

Der Sachverſtändige Actuarius Horn widerrief ſein Gut-
achten, daß ich der geheime Compagnon von Merfert geweſen
ſei und dieſes Verhältniß durch meine Buchführung zu ver
dunkeln geſucht habe.

Er gab an, dieſe Anſicht von der Sache habe er nur
anfänglich gehabt; als aber am 3. November v. J. über Mer-
ferts Vermögen der Concurs eröffnet worden und er nun-
mehr Gelegenheit gehabt habe, meine und Merferts Bücher
genauer anzuſehen, habe er ſich überzeugt, daß er ſich gründ-
lich geirrt. Warum der Unterſuchungsrichter, Kreisgerichtsrath
Oelzen, ſich zur Beurtheilung meines Hauptbuchs Conto
Merfert auf welchen mehrere tauſend Thaler verzeichnet
ſtanden, nicht eines wirklichen Sachverſtändigen z. B. des
Concursverwalters Kaufmann Peckolt bediente iſt nicht ab-
zuſehen. Der Actuar Horn iſt meiner Anſicht nach, ohne die-
ſen mir ſo achtbaren Mann zu nahe treten zu wollen, doch
ganz entſchieden dazu nicht geeignet. Ein wirklicher Sach-
verſtändiger würde ſich über die von mir mit ſo vielem Fleiß
und Ordnung geführte Buchführung, wie ſie kein Kaufmann
anders zu führen im Stande iſt, nicht einen Augenblick haben
irre führen laſſen.

Jn meinen Büchern hatte zwar auch ich das Merfertſche
Conto ausgeglichen, ich hatte aber unter Bezugnahme auf das
Hauptbuch im Memorial bemerkt, daß noch nicht alles in
Ordnung ſei und ich noch für 283 Thlr. Waaren zu liefern
habe und Lehrling Schmidt bekundete eidlich, daß dieſe Ein
tragung vor dem Brande kurz nach unſerer gegenſeitigen Be-
rechnung erfolgt ſei und er ferner von mir über den Zweck
dieſer Buchung aufgeklärt worden wäre. Endlich wurde durch
die Beweisaufnahme noch feſtgeſtellt und nicht blos, wie
es nach dem unrichtigen Bericht erſcheint vom Vertheidiger
erwähnt daß ich beim Brande des Feldrappſchen Hauſes
nur ſchlecht verſichert war, vor Allem aber, daß die Gültig-
keit meiner Verſicherung damals zweifelhaft war, alſo durch
den Brand großen Schaden hätte erleiden können. Nach
dieſem für mich ſo ungemein günſtigen Reſultate der Beweis-
aufnahme glich die beim Beginn vorgeleſene Anklage in der
That einem auf Flugſand erbauten wackeligen Gebäude, bei
welchen es nur noch des leiſeſten Windſtoßes bedurfte, damit
kein Stein mehr auf dem andern ſtand.

Staunen und Verwunderung ergriff mich, als die Staats-
anwaltſchaft dennoch die Anklage auf Brandſtiftung und ge-
werbsmäßigen Hazardſpiel, wenigſtens gegen mich, aufrecht
erhielt, und dabei zum Theil Behauptungen aufſtellte, die
durch die Beweisaufnahme vollſtändig widerlegt waren, wie
z. B. daß Merfert durch die mich betreffende falſche Buchung
der 283 Thlr. mir habe einen widerrechtlichen Vortheil zu-
wenden und ich mir dieſen widerrechtlichen Vortheil habe
aneignen wollen, daß alſo bei mir wohl ein Motiv zur Theil-
nahme an der Brandſtiftung vorliege.

Dabei vergaß aber die Staatsanwaltſchaft eben das Re
ſultat der Beweisaufnahme, wonach hiervon keine Rede ſein
konnte.

Dergleichen Verſtöße ließ ſich die Staatsanwaltſchaft mehr-
fach zu Schulden kommen.

Mein Vertheidiger lieh meinem gerechten Erſtaunen be-
redte Worte. Er behauptete nicht, wie Referent mittheilt,
meine Schuld ſei nicht erwieſen, ſondern daß meine Unſchuld
nunmehr klar zu Tage liege.

Hätte der Actuarius Horn ſein erſtes Gutachten, daß ich
der geheime Compagnon von Merfert ſei, früher und nicht
erſt in der mündlichen Verhandlung widerrufen, ſo würde ich,
da eben jedes Motiv zur That fehlt, ſicherlich nicht auf die
Anklagebank gekommen ſein.

Es wäre unbegreiflich, warum der Sachverſtändige, der
doch beinahe 9 Monat zu dieſem Widerrufe Zeit gehabt, hier-
mit ſo lange zurück gehalten hätte, und daß er nicht bereits
früher hiervon dem Unterſuchungsrichter, mit dem er tagtäglich
verkehrt, Mittheilungen gemacht haben ſollte.

Das Verfahren während der Vorunterſuchung, namentlich
gegen den Zeugen Strahl, welches bei der Beweisaufnahme
von mir und Merfert ſowohl, als auch von einzelnen Zeu-
gen, z. B. Schmidt, Becker und Reeſe heftig angegriffen wor-
den und überhaupt mehrfach Gegenſtand tadelnder Erörterun-
en geweſen war, unterzog mein Vertheidiger einer gründlichenKritit, und bezeichnete es als ein unerhörtes, Schauder erre-

endes; ohne daß er vom Herrn Präſidenten deswegen unter-
rochen wurde.

Unermeßliche Bewunderung müſſe er aber der Staatsan-

waltſchaft zollen, die nach erfolgter Beweisaufnahme noch den
außerordentlichen Muth beſitze, einen Mann der Brandſtiftung
anzuklagen blos weil er mit Merfert ſo befreundet und am
Abend vor dem Brande in deſſen Commandite geweſen ſei,
und des gewerbsmäßigen Hazardſpiels, weil er ein paar mal
in anſtändiger Geſellſchaft mit 2 bis 5 Sgr. pointirt habe.

Da ich jeden Tag und jeden Abend in der Merfertſchen
Commandite geweſen, ſo hätte ich nothwendig auch am Abend
vor dem Brande dort ſein müſſen und es wäre auffällig ge
weſen wenn ich an jenem Abend dort gefehlt hätte.

Daß ich einige Minuten vor Merfert und Strahl die
Commandite verlaſſen hätte ſtände durch die Beweisauf-
nahme feſt.

Er könne aber auch nicht glauben, daß das Feuer ſchon
210 Uhr, wo die Commandite geſchloſſen wurde, entſtanden
ſei; denn ſonſt müßte es von dem Reſtaurateur Lutze und
deſſen Bedienung viel früher bemerkt worden ſein, da dieſe
während des ganzen Abends aus dem angrenzenden Keller fort
während Bier geholt hätten, und ihnen der Qualm und
Brandgeruch ſicherlich nicht erſt nach Verlauf von länger als
3 Stunden aufgefallen ſein würde; demnach müßte das Feuer
erſt nach 11 Uhr entſtanden ſein.

Schließlich wies mein Vertheidiger noch darauf hin, daß
meine Unſchuld am Klarſten daraus hervorleuchte, daß ich ge
gen eine von einem Andern beſtellte Caution von 500 Thlr.
auf freiem Fuß gelaſſen worden ſei; dieſe große Begünſtigung
ſei nur ſo zu erklären, daß auch das hieſige Kreisgericht und
ſpäter das Schwurgericht an meiner Schuld die begründetſten
Zweifel gehabt und ſich geſcheut hätten, einen offenbar Un
ſchuldigen, deſſen Freiſprechung unausbleiblich ſei, durch die
Unterſuchungshaft zu ruiniren. Die 500 Thlr. wären gar
nicht der Rede werth.

Hätte ich den Spruch der Geſchworenen zu fürchten ge
habt, deren „Schuldig“ mich mit einer zehn bis zwanzig
jährigen Zuchthausſtrafe, ja ſogar möglicherweiſe mit dem
Tode bedrohe, ſo würde nicht eine Million mich von der Flucht
abgehalten haben.

Nach meinem Vertheidiger ergriff noch einmal der Ver
theidiger Merferts das Wort und erklärte, daß in mir aller
dings offenbar ein Unſchuldiger angeklagt ſei.

Das habe aber gerade in der Abſicht gelegen, denn ſäße
ich nicht auf der Anklagebank, ſo müßte ich auf der Zeugen-
bank ſitzen und würde für ſeinen Clienten ein claſſiſcher Ent
laſtungszeuge ſein.

Die Staatsanwaltſchaft verlangte, daß der Rechtsanwalt
Wölfel dieſe Worte ſofort widerrufe und beantragte im Wei
gerungsfalle, ihn zur Ordnung zu verweiſen.

Der Rechtsanwalt Wölfel ſprach der Staatsanwaltſchaft
das Recht zu derartigen Anträgen ab und erklärte nur, daß er
Niemand, am Wenigſten den gegenwärtigen Vertreter der
Staatsanwaltſchaft habe beleidigen wollen.

Seitens des Präſidiums wurde der Rechtsanwalt Wölfel
nicht zur Ordnung verwieſen.

Es folgte das Reſümee des Herrn Präſidenten wobei
derſelbe über mich nur wenige Worte verlor, aber namentlich
hervorhob und betonte, daß es ihm bei mir an jedem Motiv
zur That zu fehlen ſchiene; den Herren Geſchworenen müſſe
er überlaſſen, ob ſie ein ſolches Motiv in meiner bisherigen
Freundſchaft zu Merfert finden könnten. Der Spruch der
Herren Geſchworenen iſt bekannt.

Merſeburg, den 17. Auguſt 1863.
Der Kaufmann

Eduard Hermann Schröder.

Theater auf der Funkenburg.
Sonntag: Das Wichtel, Volksſtück in 5 Acten von A.

Müller.
Montag Die Bekenntniſſe, Luſtſpiel in 3 Acten.
Dienſtag Gaſtſpiel des Herrn HerrmannSander: Das Feſt

der Handwerker, Liederſpiel in 2 Acten.
Kluck, Maurerpolier Hr. Herrmann Sander.

Gärtner.
Am 12. Sonntage nach Trinitatis (23. Auguſt) predigen

Vormittags: NachmittagsDomkirche Herr Diac. Opitz. Herr Adj. Frobenius.
r Herr Paſtor Heineken. Herr Diac. Buſch

Neumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Adj. Frobenius.
Stad e re Früh 7 Uhr Beichte und Abendmahl, Herr Paſtor Hei-

neken.

Früh und Nachmittags katholiſcher Gottesdienſt.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.
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